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Pendlerpauschale ist keine Subvention für
 Vergnügungsfahrten

Eigenheimrentengesetz: Nachgelagerte Besteuerung
bei „Wohn-Riester“ führt zu Problemen
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Beschäftigte des Landes Berlin haben am 9. Juli 2008 den Betrieb der Spielbank Berlin für mehrere Stunden blockiert. Hunderte Finanz -
beschäftigte waren einer Protestaufforderung der dbb tarifunion gefolgt und hatten sich vor dem Casino am Potsdamer Platz versammelt.
Der DSTG-Landesvorsitzende Detlef Dames und sein Vize Bernd Raue forderten vehement den Berliner Senat auf, die Beschäftigten endlich
am wirtschaftlichen Aufschwung zu beteiligen. Inzwischen bilde das Land Berlin das absolute Schlusslicht in der bundesweiten Einkom-
mensskala des öffentlichen Dienstes (Seite 21).



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der politische Streit um die Pendlerpauschale für Arbeitnehmer ab dem ersten Kilometer nimmt kein En-
de und wird möglicherweise erst mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entschieden. Die CSU hat
diesen Punkt in ihrem Wahlprogramm ganz oben platziert.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Finanzminister Erwin Huber hat prophezeit, die Pendlerpauschale
mit 30 Cent ab dem ersten Kilometer werde kommen, ohne eine Gegenfinanzierung an anderer Stelle.
Diese Aussage ist mehr als Wahlkampfrhetorik und verdient volle Unterstützung.

Die Kürzung der Pendlerpauschale hatte die DSTG von Anfang an kritisiert. Im Finanzausschuss des Deut-
schen Bundestages habe ich unsere Position und die verfassungsrechtlichen Bedenken vorgetragen. Der
Gesetzgeber hat dennoch anders beschlossen, damals auch mit den Stimmen der CSU. Wenn Erwin 
Huber nun argumentiert, die Fahrt zur Arbeit sei etwas anderes als die Fahrt zum Golfplatz, dann hat er
Recht. Die späte Umkehr ist nicht zu kritisieren, sondern zu begrüßen. Zu dieser Einsicht war vor Erwin
Huber schon die SPD-Bundestagsfraktion gelangt. 

Auf dem  SPD-Parteitag in Hamburg hatte ich die Gelegenheit genutzt, mit den SPD-Finanzausschussmit-
gliedern zu sprechen und in der Sache ausführlich zu argumentieren. Nach dem SPD-Parteitag verkündete
Peter Struck, die SPD-Bundestagsfraktion möchte die Pendlerpauschale wieder in der alten Form einfüh-
ren. Peter Struck wurde zurückgepfiffen. Von wem? Nun wird auch Erwin Huber von Bundesfinanzminis-
ter Steinbrück attackiert.

Steinbrück will mit seiner Umwidmung von Werbungskosten in eine Subvention unter allen Umständen
Recht behalten, bis ihn das Bundesverfassungsgericht eines besseren belehren sollte. Bundeskanzlerin
Merkel unterstützt ihn dabei. 

Wie lange noch?

Auf dem CSU-Parteitag hat die Kanzlerin mit einer fulminanten Rede die Delegierten derart in Verzückung
versetzt, dass diesen gar nicht mehr auffiel, dass sie bei der Frage der Pendlerpauschale weiterhin hart
blieb. Erstmals war der DSTG-Vorsitzende von einer Partei eingeladen, auf deren Parteitag die gewerk-
schaftliche Position der DSTG zu vertreten. Diese Einladung habe ich gerne angenommen. Klar und un-
missverständlich habe ich dabei unsere Ansicht vertreten, dass die Kosten für die Fahrten zur Arbeit in
Form einer Pauschale ab dem ersten Kilometer als Werbungskosten abziehbar sein müssen, weil die Fahr-
ten eben kein Privatvergnügen, sondern notwendig zur Erzielung, Sicherung und Erhaltung von Einnah-
men sind. Es handelt sich damit um keine Subventionen, die man nach Belieben kürzen und streichen
könnte.

Ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Fahrten zum Golfplatz häufig mit Firmenwagen ausgeführt
werden und in diesen Fällen auch die vollen Kosten in den Betriebsausgaben versteckt bleiben, sofern ein
Betriebsprüfer sie nicht herausnimmt. Wenn der Betriebsprüfer alle 15 Jahre kommt, haben wir demnach
faktisch eine steuerliche Besserstellung der Fahrt zum Golfplatz gegenüber der Fahrt zur Arbeit. Mit einer
gerechten Besteuerung hat dies nichts zu tun.

Mein Auftritt auf dem CSU-Parteitag erregte mediales Aufsehen-Pressevertreter fragten mich, ob die
DSTG nun für die CSU Wahlkampf mache. Meine klare Antwort lautet: Nein, die DSTG ist und bleibt par-
teipolitisch neutral, sie wird aber ihre Position überall dort vertreten, wo ihr dazu Gelegenheit gegeben
wird – auch auf Parteitagen.

Eine Journalistin wollte von mir auch wissen, ob Erwin Huber zusammen mit mir die Ausbildung zum
Steuerinspektor an der Beamtenfachhochschule absolviert hätte. Ich musste sie mit meiner Antwort
 enttäuschen, da ich Jahre vor Erwin Huber an dieser Ausbildungsstätte in Herrsching war. Der Werbungs-
kostenbegriff ist aber in all den Jahren der Gleiche für die Lehrenden und Lernenden geblieben.

Am 10. September ist vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe der Anhörungstermin. Als DSTG-
Bundesvorsitzender werde ich die Stellungnahmen vor Ort beobachten.

Mit kollegialen Grüßen
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Der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek hat in zahl-
reichen Statements gegenü-
ber Medien und Politik die
DSTG-Position klargemacht –
die Pendlerpauschale ist keine
Subvention für Vergnügungs-
fahrten, sondern ein bislang
unumstrittener Ausgleich für
die Fahrtkosten zur Arbeit, die
durch Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück in verfas-
sungswidriger Weise umge-
dreht wurden. Der DSTG-Chef
unterstreicht, dass bereits in
der Expertenanhörung zum
Steueränderungsgesetz 2007
die DSTG und weitere zahlrei-
che Steuersachverständige die
Ansicht vertraten, dass eine

Nichtberücksichtigung der er-
sten 20 Kilometer als Wer-
bungskosten bzw. Betriebs-
ausgaben höchstwahrschein-
lich gegen höherrangiges
Recht verstoße, weil die Nicht-
berücksichtigung des Fahrt-
kostenabzuges für beruflich
bedingte Wegstrecken gegen
das Prinzip der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit verstoßen
könnte. Ondracek mahnte ein-
dringlich, dass es die Bürger
nicht verstehen und honorie-
ren würden, wenn die poli-
tisch Verantwortlichen erst
auf ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes in dieser
Frage reagieren.

Werkstorprinzip nicht folgerich-
tig umgesetzt habe, denn ande-
re Mobilitätskosten – wie bei-
spielsweise Aufwendungen der
doppelten Haushaltsführung –
könnten weiterhin als Wer-
bungskosten oder in sonstiger
Weise steuerlich geltend ge-
macht werden.

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft ist darüber hinaus der An-
sicht, dass im Rahmen der Beur-
teilung einer möglichen Verfas-
sungswidrigkeit der derzeitig
geltenden Regelungen auch die
Frage berücksichtigt werden
müsse, ob die seinerzeit rein fis-
kalischen Erwägungen des Ge-
setzgebers für einen Wechsel
hin zum Werkstorprinzip Grund-
lage sein können. Laut der Ge-
setzesbegründung zum Jahres-

könne. Das Ziel eines ausgegli-
chenen Bundeshaushaltes bis
2011 werde mit der Wiederein-
führung der alten Entfernungs-
pauschale ebenfalls nicht ernst-
haft gefährdet. Wichtig sei je-
doch, dass die Entfernungspau-
schale zumindest ansatzweise
die tatsächlichen Kosten der
Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte abbilden würden –
sie müssten demnach mindes-
tens 0,30 Euro pro Entfernungs-
kilometer betragen. 

Zuletzt konnte DSTG-Chef On-
dracek die Sichtweise der DSTG
zur Wiedereinführung der
Pendlerpauschale und weiteren
steuerlichen Neuerungen am
18. Juli 2008 auf dem CSU-Par-
teitag in Nürnberg öffentlich
darstellen. �

Im Vorgriff auf die mündliche
Verhandlung des höchsten
deutschen Gerichtes am
10. September dieses Jahres
macht die DSTG in einer gegen-
über dem Bundesverfassungs-
gericht abgegebenen Stellung-
nahme deutlich, dass der Ge-
setzgeber den Paradigmen-
wechsel hin zum sogenannten

steuergesetz 2007 war alleiniger
Grund für eine Änderung der
steuerlichen Behandlung von
Fahrtkosten zur Arbeitsstätte ei-
ne Haushaltseinsparung von
rund 2,5 Mrd. Euro. Der DSTG-
Chef wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass von einer
angespannten Haushaltslage in-
zwischen keine Rede mehr sein

DSTG: 

Pendlerpauschale ist keine Subvention
für Vergnügungsfahrten
Das Verwirrspiel um die Wiedereinführung der Pendlerpauschale hält an. 

Nachdem auf Unionsseite Ende 2007 ein Vor-
schlag der SPD-Bundestagsfraktion zur Reform
der Entfernungspauschale abgelehnt wurde,
heizt der Vorstoß des bayerischen Finanzminis-
ters und CSU-Chefs Erwin Huber, die Pendler-
pauschale wieder ab dem ersten Kilometer zu
zahlen und für eine Korrektur nicht erst das
Bundesverfassungsgerichtsurteil abzuwarten,
die politische Diskussion erneut an.

> CSU-Generalsekretärin Haderthauer im Gespräch mit DSTG-
Chef Ondracek über die Pendlerpauschale.

> (V. l. n. r.): Glos, Frau Huber, CSU-Generalsekretärin Haderthauer, CDU-
Generalsekretär Pofalla, DSTG-Bundesvorsitzender Ondracek, (gegen -
über) Ministerpräsident a. D. Stoiber, Bundesminister Seehofer, Minis -
terpräsident Beckstein, Frau Beckstein und Bayerns Justizministerin
Merk beim Delegiertenabend.
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Mit dem Eigenheimrentenge-
setz soll gewährleistet wer-
den, dass der Erwerb von
selbst genutztem Wohnraum
rückwirkend zu Beginn des
Jahres als gleichberechtigte
Form der zusätzlichen Alters-
vorsorge in die Riester-Förde-
rung aufgenommen wird. Mit
den Riester-Zulagen sollen der
Kauf, der Bau oder die Ent-
schuldung einer Wohnung
oder eines Hauses sowie der
Erwerb von Anteilen an Woh-
nungsgenossenschaften im
Rahmen der Riester-Rente be-
rücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist jedoch die Eigen-
nutzung der Immobilie. Wie
bei allen anderen Riester-Pro-
dukten sollen die Beiträge in
der Ansparphase steuerfrei
gestellt und erst in der Aus-
zahlungsphase die Leistungen
besteuert werden. Das steuer-
lich geförderte Kapital soll in
einem sogenannten Wohn-
förderkonto erfasst werden. 

Das Gesetz sieht weiter vor,
dass die Riester-Sparer zu Be-
ginn der Auszahlungsphase
die Besteuerungsmodalitäten
wählen können. Begleichen sie
die Steuerschuld in einer Sum-
me, müssen sie lediglich
70 Prozent des geförderten
Kapitals mit ihrem individuel-
len Steuersatz begleichen. För-
derberechtigte können sich al-
ternativ dafür entscheiden,
das geförderte Kapital über ei-
nen längeren Zeitraum von bis
zu 23 Jahren zu versteuern. 

Die Tilgung von Immobilien-
krediten soll steuerlich gleich-
rangig berücksichtigt werden

wie Altersvorsorgebeiträge.
Die staatlichen Zulagen für Til-
gungsbeiträge können dem -
entsprechend vollständig für
die Darlehenstilgung einge-
setzt werden. 

Nach dem Gesetz sollen Wohn -
ungsbauprämien künftig nur
noch gewährt werden, wenn
das gesparte Kapital in Woh-
nimmobilien investiert wird.
Anders jedoch bei Wohn-Ries-
ter-Sparern, die den Vertrag vor
dem 25. Lebensjahr abgeschlos-
sen haben – in diesem Fall wird
eine Wohnungsbauprämie
auch dann ausgezahlt, wenn
sie ihr Bausparguthaben nicht
für die Anschaffung einer Woh-
nung verwenden. 

Fiktivbesteuerung
kaum vermittelbar

Die DSTG, die in der Experten-
anhörung vom stellvertreten-
den Bundesvorsitzenden Man-
fred Lehmann vertreten wur-
de, hat mit weiteren Sachver-
ständigen die Grundrichtung
des Gesetzentwurfs – die Ei-
genheimquote in Deutschland
zu verbessern – begrüßt. Kriti-
siert wurde die nachgelagerte
Besteuerung als kaum admi-
nistrierbar und dem Steuer-
pflichtigen nicht vermittelbar.
Lehmann machte deutlich,
dass der mit dem Eigenheim-
rentengesetz verfolgte Ansatz,
selbst genutztes Wohneigen-
tum wie Riester-Produkte fi-
nanziell zu fördern, verfehlt
sei. Im Gegensatz zu klassi-
schen Riester-Renten-Produk-
ten werden mit dem Eigen-
heimrentengesetz durch die

>

nachgelagerte Besteuerung
bei Immobilienvermögen keine
Kapitalzuflüsse, sondern ledig-
lich fiktive Werte besteuert.
Der Bürger müsse die Steuer-
last deshalb ohne zusätzliche
liquide Mittel tragen. Dieser
Umstand werde vor allem die
Steuerverwaltung im Hinblick
auf die Steuerbeitreibung vor
administrative Folgeprobleme
stellen. 

Zusätzlicher 
Beratungsbedarf 
bindet Personal der
Steuerverwaltung

Lehmann wies darauf hin, dass
wegen der späteren Besteue-
rung Personal der Steuerver-
waltung durch erhöhten Bera-
tungs- und Erläuterungsbedarf
gebunden werde. Praxiserfah-
rungen mit den steuerlichen
Neuerungen rund um das Al-
terseinkünftegesetz hätten ge-
zeigt, dass gerade bei der häu-
fig steuerlich nicht beratenen
Personengruppe der aus dem
Erwerbsleben Ausgeschiede-
nen der Informationsbedarf
besonders hoch sei. Vor allem
das komplexe System der Be-
steuerung über ein fiktives
Wohngeldkonto werde gerade
älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern schwer zu vermit-
teln sein. 

Der stellvertretende DSTG-
Bundesvorsitzende lenkte den
Blick auf den Umstand, dass
Immobilien – anders als Kapi-
talversicherungen – nicht per-
sonengebunden seien. Häuser,
Wohnungen oder Genossen-
schaftsanteile werden erwor-
ben oder veräußert, wie es der
jeweiligen Lebenssituation der
Bürger entspricht. Auch seien
Umzüge, familiäre Verände-
rungen, Krankheit oder andere
äußere Einflüsse maßgeblich,
wenn es um die Frage der Lage,

>

Größe oder Nutzbarkeit von
Wohneigentum geht. Weil
diese Lebensumstände sich
vielfach änderten, stelle es
eher den Ausnahmefall dar,
wenn eine Immobilie ange-
schafft und anschließend ein
Leben lang gleichmäßig ge-
nutzt werde. 

Besteuerung 
für Bürger 
unverständlich

Lehmann argumentierte, dass
die Veräußerung des Wohnei-
gentums vor Ablauf der Aus-
zahlungsphase daher nicht
die Ausnahme, sondern der
Regelfall sein werde. Als Folge
werde eine Kapitalisierung
und Nachversteuerung des
fiktiven Wohnförderkontos
notwendig. Dies führe zu ei-
nem komplizierten und ver-
waltungsaufwendigen Ver-
fahren, welches zusätzlich
noch auf Unverständnis bei
den Bürgern treffen werde,
die durch äußere Umstände
zur Aufgabe ihres bisherigen
Wohnumfeldes und zur Ver-
äußerung des Wohneigen-
tums gezwungen werden. 

Lehmann machte sich deshalb
für eine direkte Wohnbauför-
derung stark, die weniger bü-
rokratischen Aufwand für die
Steuerverwaltung bedeute. 

Der Gesetzgeber nahm einen
Änderungsantrag der DSTG
zur Verbesserung des Anreizes
für ein frühes Altersvorsorges-
paren auf. Der im Gesetzent-
wurf vorgesehene Berufsein-
steigerbonus für sämtliche
Riester-Vorsorgeformen wird
von 100 Euro auf 200 Euro an-
gehoben und an alle Förder-
berechtigten bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres
ausgezahlt. Zuvor sollte diese
Grenze bei 21 Jahren liegen. �

>

Nachgelagerte Besteuerung bei „Wohn-Riester“ führt zu Problemen

Eigenheimrentengesetz
Vor der Verabschiedung des Eigenheimrenten-
gesetzes am 20. Juni im Bundestag wurde in ei-
ner Expertenanhörung im Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages am 28. Mai 2008 de-
battiert. 
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Am 26. Mai 2008 fand die re-
gelmäßige Anhörung der Ge-
werkschaften durch die Ar-
beitsgruppe „Personalbemes-
sung“ der Steuerverwaltungen
der Länder statt. Für die DSTG
nahm neben dem stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden
Manfred Lehmann der kom-
plette Arbeitskreis PersBB und
NSM (siehe Foto) in Köln teil.
Der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Hans-Jürgen Schnieber
hob in den Vorbemerkungen
einige Punkte als besonders
wichtig hervor. Die DSTG be-
dauere, dass Risikomanage-
ment in der Veranlagung nach
einer Expertenschätzung zu ei-
nem Minderbedarf führe und
den erhofften Qualitätsgewinn
in den verbleibenden Fällen
nicht berücksichtige. Der from-
me Wunsch der Verwaltungs-
arbeitsgruppe reiche der DSTG
hierzu nicht aus: „Dies geht
nicht zwangsläufig einher mit

Bei Steuerfahndung steigt
der Personalbedarf

> Die Mitglieder des DSTG-Arbeitskreises PersBB und NSM (v. l.): Johanna
Markl, Stefan Bayer, Hans-Jürgen Schnieber (Vorsitzender), Manfred
Lehmann, Gerd Fleischhacker und Ursula Japtok.

Personaleinsparungen. Ein bei
optimalem Einsatz von Risi-
komanagementsystemen mög-
licherweise entstehender Ge-
winn an Effektivität kann bei-
spielsweise genutzt werden, um
die Qualität der Bearbeitung
auch unter Einbeziehung des

Compliance-Gedankens zu er-
höhen, die Aufgaben effizienter
wahrzunehmen und den Servi-
ce für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu verbessern. Insbesondere
muss erreicht werden, dass Risi-
ko behaftete Fälle mit der gebo-
tenen Intensität bearbeitet

werden. Eine Entscheidung ist
von den Ländern unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Ge-
samtsituation zu treffen. (Zitat
aus dem Tätigkeitsbericht der
Arbeitsgruppe)“.

Breiten Raum nahm die Berech-
nung des Personalbedarfs der
Steuerfahndung ein. Die bishe-
rige pauschale Zeitwertermitt-
lung sei nicht geeignet, den
Haushaltspolitikern die Einsicht
nach mehr Personal zu vermit-
teln. Der Fall „Liechtenstein“
habe gezeigt, dass mehr Perso-
nal dringend notwendig sei. 

Die PersBB müsse in allen Ar-
beitsfeldern, die mit Umsatz-
steuer zu tun haben, berück-
sichtigen, dass die Steuerver-
waltungen der Umsatzsteuer-
Betrugsbekämfung große Be-
deutung beimessen. Hierzu
müsse der erforderliche Zeitbe-
darf auch ausgewiesen werden. 

Zu den einzelnen Vordruckmus-
tern wurden von den DSTG-Ver-
tretern sachkundige Anmer-
kungen gemacht, die die Ver-
waltung in ihre Arbeit und die
weiteren Überlegungen einflie-
ßen lassen wird. �

Theorie und Praxis – Verzah-
nung oder Widerspruch?

Diese Frage stand im Mittel-
punkt der diesjährigen Klausur-
tagung der DSTG-Jugend, die
vom 18. bis 20. Mai 2008 im
dbb forum siebengebirge in Kö-
nigswinter-Thomasberg statt-
fand. Nachdem auf der Klausur-
tagung im September die  fach-
theoretische Ausbildung im
Zentrum stand, beleuchteten
die Teilnehmer/in nen jetzt die
berufspraktische Ausbildung.

DSTG-Jugend erarbeitet Standards für
berufspraktische Ausbildung

Der Schwerpunkt lag bei den
Arbeitsanleitungen nach § 7
der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbeamten
(StBAPO) sowie den Ausbil-
dungsarbeitsgemeinschaften
(§ 8 StBAPO). Mit den Beratun-
gen setzte die DSTG-Jugend die
Tradition fort, die Ausbildung
der Steuer- und Finanzanwärter
kritisch und zukunftsorientiert
zu begleiten.

Zur Vorbereitung der Klausurta-
gung waren bundesweit Unter-

lagen zusammengetragen wor-

den, indem die obersten Fi-

nanzbehörden der Bundeslän-

der angeschrieben und um

Übersendung der in ihrem Be-

reich existierenden Arbeitsan-

leitungen gebeten wurden.

Außerdem wurden die obersten

Finanzbehörden der Bundeslän-

der gebeten mitzuteilen, wie in

ihrem Bundesland die Ausbil-

dungsarbeitsgemeinschaften

durchgeführt werden, d. h. wel-

che Inhalte und Formen vorge-

sehen sind. Zwei Arbeitskreise
analysierten und bewerteten
die eingetroffenen Unterlagen
und Auskünfte.

Bei den Arbeitsanleitungen ist
festzustellen, dass diese sehr
unterschiedlich ausfallen, ins-
besondere in Umfang, Form
und Inhalt. Deshalb wurden
durch den entsprechenden Ar-
beitskreis Mindeststandards er-
arbeitet, die aus Sicht der
DSTG-Jugend als sinnvoll und
wünschenswert für die von den
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Bundesländern aufzustellen-
den Arbeitsanleitungen erach-
tet werden. Hierzu gehören zu-
nächst Form und Bestandteile
der Arbeitsanleitungen. Diese
sollten grundsätzlich mit einem
Vorwort und einem Inhaltsver-
zeichnis beginnen. Neben einer
Übersicht für die gesamte prak-
tische Ausbildung wäre zu je-
dem Arbeitsgebiet ein einfüh-
render Text mit Zielvorgabe
hilfreich. Für die einzelnen zu
erlernenden Tätigkeiten wird
die Tabellenform als am besten
geeignet betrachtet. In den Ta-
bellen sollte es Eintragungs-
möglichkeiten sowohl für die
Anwärter/in als auch die Aus-
bilder/innen geben. Außerdem
wurde darüber diskutiert, wie
sich in den Arbeitsanleitungen
die Sozial- und Methodenkom-
petenzen wiederfinden sollten,
deren Vermittlung durch die
Ausbildungsreform 2002 einge-
führt wurde und die auch wäh-
rend der praktischen Ausbil-

arbeiten. Hierbei sind beispiels-
weise der Einsatz im Service-
center und eine durchgehende
Fallbearbeitung einschließlich
Telefonaten sowie Verhandlun-
gen mit Steuerbürgern vorzuse-
hen.

Darüber hinaus entwickelte der
Arbeitskreis Schwerpunkte zur
Ausgestaltung der bundesein-
heitlich vorgegebenen Arbeits-
bereiche für den mittleren und
gehobenen Dienst (Veranla-
gung, im gehobenen Dienst
darüber hinaus Außenprüfung
und Bearbeitung von Rechtsbe-
helfen).

Im Bereich der Veranlagung
sollten zunächst der Arbeitsbe-
reich selbst vorgestellt und die
Grundtätigkeiten geübt wer-
den. Anschließend eignen sich
z. B. die Bearbeitung von Steue-
rerklärungen und allgemeiner
Schriftverkehr sowie darüber
hinaus Insolvenzfälle. Bei der
Bearbeitung von Rechtsbehel-

Jetzt anrufen: 030/ 40 81 64 25
und unverbindliches Angebot abfordern!

Beamtendarlehen ab

0,99%
gibts bei uns nicht!
Dafür aber die
besten Konditionen
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Fax: 030/40 81 64 99

Alles spricht für ein Beamtendarlehen über das dbb vorsorgewerk:

» Freier Verwendungszweck: z. B. für die Umschuldung
bisheriger Kredite, Ausgleichen von Rechnungen oder
Investitionskredit für größere Anschaffungen

»
Darlehen von EUR 10.000 bis EUR 60.000

Flexible Laufzeiten: 12, 15 oder 20 Jahre

» Festzinsgarantie

» 100% anonym (keine Datenweitergabe an Unberechtigte)

» 100% Vertrauensgarantie

» Garantierte Bestkonditionen*

Erhalten Sie bei einem anderen Anbieter eine nachweislich
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen
– bei gleicher Laufzeit – als bei uns, schenken wir Ihnen einen
EUR 50 Tankgutschein!

*
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Friedrichstraße 165
10117 Berlin

beamtendarlehen@dbb.de
www.dbb-vorsorgewerk.de

> Die Mitglieder des Bundesjugendausschusses markieren die Richtung:
vorwärts!

dung geübt werden sollen (vgl.
§§ 16 und 24 StBAPO). Die Dis-
kussion ergab eindeutig, dass
diese Kompetenzen nicht sepa-
rat geübt werden sollten, son-
dern in das tägliche Verwal-
tungshandeln integriert wer-
den müssen. Um dies sicher-
zustellen, sind sie in die einzel-
nen Arbeitsanleitungen einzu-

fen sind neben der klassischen
Einspruchsbearbeitung (Abfas-
sen von Einspruchsentschei-
dungen) u. a. auch Verhandlun-
gen mit Steuerbürgern bzw. de-
ren Berater/innen sowie der Be-
such eines Finanzgerichts ein-
zubeziehen. Für den Bereich der
Außenprüfung sollten Vorberei-
tung, Durchführung und Ab-
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schluss einer Prüfung selbstver-
ständlich sein, aber auch bei-
spielsweise die Anfertigung von
Kontrollmitteilungen.

Im Hinblick auf die Ausbil-
dungsarbeitsgemeinschaften
stellte der zweite Arbeitskreis
ebenfalls deutliche Unterschie-
de zwischen den Bundeslän-
dern in Umfang und Aufbau
fest. Den Schwerpunkt der Be-
trachtung bildeten die Lehrin-
halte und ebenfalls die Einbin-
dung der neuen Fächer der sozi-
alen und methodischen Kom-
petenzen sowie der Besteue-
rung der Gesellschaften. In der
Bewertung konnte festgestellt
werden, dass sich die Inhalte
größtenteils an den Vorgaben
der bundeseinheitlichen Stoff-
gliederungspläne für die fach-
theoretische Ausbildung orien-
tieren, die durch den Koordinie-
rungsausschuss von Bund und
Ländern vorgegeben werden.
Allerdings wurden auch Unter-
schiede in der praktischen Um-
setzung deutlich, die auf den
Unterschieden in der Struktur
der Bundesländer (z. B. Flächen-
länder, Stadtstaaten), in den
Ausbildungszahlen, in der An-
zahl der Ausbildungsfinanzäm-

ter sowie in der allgemeinen In-
frastruktur beruhen. Die Teil-
nehmer des Arbeitskreises erar-
beiteten schließlich Eckpunkte
für „optimale“ Ausbildungsar-
beitsgemeinschaften:

> Eine dezentrale Durchfüh-
rung der Ausbildungsarbeits-
gemeinschaften ist zu bevor-
zugen, allerdings müssen hier
die unterschiedlichen Gege-
benheiten in den Bundeslän-
dern beachtet werden.

> Die Ausbildungsarbeitsge-
meinschaften sollten ganztä-
gig durchgeführt werden und
maximal ein bis zwei Tage am
Stück dauern. 

> Der Gebrauch unterschied-
licher Medien und Unter-
richtsmethoden muss selbst-
verständlich sein.

> Die Dozenten sollen speziell
geschulte Praktiker sein, die
in dem jeweiligen Fach-/The-
menbereich mehrjährige Er-
fahrung haben.

> Die Teilnehmerzahl sollte sich
je nach Bundesland zwischen
fünf bis 15 Personen be-
wegen. 

> Die jeweilige Ausbildungsar-
beitsgemeinschaft erfolgt

möglichst direkt vor dem
Einsatz in der entsprechen-
den Stelle.

> In der jeweiligen Ausbil-
dungsarbeitsgemeinschaft
soll erst die Grundlagenver-
mittlung zum Thema erfol-
gen, die dann durch Bei-
spielfälle vertieft wird.

> Jedem Teilnehmer sollte für
die Übungen ein PC zur Ver-
fügung stehen; die Räum-
lichkeiten sind entspre-
chend auszustatten.

> Als besonders wichtig wird
die Bereitstellung landesein-
heitlicher Skripte erachtet.

Bei den „neuen Fächern“
muss zwischen Besteuerung
der Gesellschaften und den
Fächern der Sozial- und Me-
thodenkompetenz unterschie-
den werden. Die Inhalte des
Fachs Besteuerung der Gesell-
schaften werden in den meis-
ten Bundesländern schon in
den Ausbildungsarbeitge-
meinschaften umgesetzt, bei
den Fächern der Sozial- und
Methodenkompetenz ist dies
jedoch kaum noch der Fall. 

Für die Sozial- und Methoden-
kompetenzen befürwortet die
DSTG-Jugend die Einrichtung
von zwei Modulen, in denen

die in der Theorie erworbenen
Kenntnisse auf die Praxis über-
tragen werden. Das Modul mit
dem Schwerpunkt „Kommuni-
kation“ sollte gleich zu Beginn
der Praxisphase stehen. Dort
wird der Umgang mit dem
Steuerbürger geübt. Das zwei-
te Modul „Zeitmanagement“,
welches kurz vor Ende der Aus-
bildung angesetzt werden
sollte, soll die Anwärter/innen
dann auf ihren ersten Einsatz
als Mitarbeiter/in oder Sach-
bearbeiter/in im Finanzamt
vorbereiten.

Das ebenfalls neue Fach „Be-
steuerung der Gesellschaften“
– also die Veranlagung von
Personengesellschaften und
Körperschaften – sollte so-
wohl im mittleren als auch im
gehobenen Dienst in den Aus-
bildungsarbeitsgemeinschaf-
ten behandelt werden. Wich-
tig ist, dass durch viele Fallbei-
spiele stets der Bezug zur
praktischen Arbeit im Finanz-
amt gewahrt bleibt.

Die DSTG-Jugend dankt allen,
die sich an den vorbereiten-
den Umfragen und an der
Klausurtagung beteiligt ha-
ben und so zu deren erfolgrei-
chem Verlauf beigetragen ha-
ben. �

> Amtseinführung von Reinhard Heger als Vizepräsident im
bayerischen Landesamt für Steuern 

Unter Teilnahme zahlreicher Prominenz aus Politik, Verwaltung und
Gewerkschaft wurde am 4. Juli 2008 im historischen Rathaussaal in
Nürnberg Vizepräsident Herbert Scheidel in den Ruhestand verab-
schiedet und sein Nachfolger, Abteilungsdirektor Reinhard Heger, in
sein Amt eingeführt.
(V. l. n. r.): Dieter Ondracek, Staatssekretär Georg Fahrenschon, Vize-
präsident a. D. Herbert Scheidel, BPR-Vorsitzende Nordbayern Helene
Wildfeuer, Vizepräsident Reinhard Heger und BPR-Vorsitzender Süd-
bayern Matthias Bauregger.

> Gast der Klausurtagung war Dieter Zens vom Bundeszen-
tralamt für Steuern (BZSt). Er stellte in seiner Präsentation
Funktionen, Aufgaben und Einordnung des BZSt als Behör-
de der Bundesfinanzverwaltung dar. Alle Informationen
wurden mit großem Interesse aufgenommen und insbe-
sondere die steuerlichen Darstellungen eingehend hinter-
fragt. Zens erläuterte eingehend die umfangreichen über-
greifenden Aufgaben des BZSt, z. B. in den Bereichen Aus-
landsbezug, Bundesbetriebsprüfung und Automation. Die
positive Wirkung des Beitrags, sowohl aus Sicht der Teil-
nehmer/innen als auch des BZSt, wurde in der anschlie-
ßenden intensiven Diskussion und weitergehenden Fragen
deutlich.
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Die anfängliche Euphorie, die
mit der grundlegenden Umstel-
lung der Studiengänge in
Deutschland verbunden war, ist
einer Ernüchterung gewichen.
Viele Bachelorstudiengänge an
allgemeinen Hoch- und Fach-
hochschulen geraten sogar in
Verruf. 

Vor allem Unternehmen bekla-
gen Defizite beim Fachwissen
als größte Schwäche der Bache-
lor- und Masterabsolventen.
Aufhorchen lässt auch die hohe
Abbrecherquote bei den neuen
Studiengängen. Mehr als ein
Drittel der Studenten an Fach-
hochschulen brechen ihr Stu-
dium ab. Als problematisch
stellt sich heraus, dass derzeit
viele Studiengänge einfach um-
etikettiert und nicht anhand
der erwünschten Lernergeb-
nisse neu strukturiert werden. 

Hohe Abbrecherquote 

Vor allem der Bachelor erweist
sich nach einer Studie des
Hochschulinformationssystems
bisher nicht als Erfolgsge-
schichte. 39 Prozent der Bache-
lorstudenten an Fachhochschu-
len, die zwischen den Jahren
2000 und 2004 ihr Studium
aufgenommen haben, haben es
wieder abgebrochen. An den
Hochschulen liegt die Abbre-
cherquote bei rund 25 Prozent.
Ein Grund für die hohe Abbre-
cherquote könnte der Studie
zufolge die hohe Stoffdichte bei
verkürzter Studiendauer sowie
die angespannte Personalaus-

>

Bachelorstudiengänge kaum geeignet
für die Steuerverwaltung
Der sogenannte „Bologna-Prozess“ verändert
seit 1999 das Studiensystem an deutschen
Hoch- und Fachhochschulen grundlegend. Mit
der Einführung von Bachelor- und Masterab-
schlüssen werden die Studiengänge stärker ver-
schult, gekürzt und mit einem höheren Praxis-
bezug versehen.

stattung an den Universitäten
sein. Auch im Bereich der tech-
nischen Studiengänge ist man
bis heute nicht über die Einfüh-
rung von Bachelor- und Master-
studiengängen glücklich, denn
der deutsche „Diplom-Ingeni-
eur“ galt in der Welt als ein Be-
leg hochwertiger Qualifikation
der Absolventen. 

Obwohl die Studiengänge Me-
dizin und Rechtswissenschaft
aus dem Reformprozess heraus-
genommen wurden, gibt es im-
mer wieder neue Vorschläge
zur Einführung von Bachelor-
und Masterabschlüssen auch
für die durch Staatsexamina
dominierten Studienrichtun-
gen. Befürworter einer Bachela-
risierung der Rechtswissen-
schaft haben jedoch noch keine
Antwort auf die Frage einer rea-
listischen beruflichen Perspek-
tive für Studierende gefunden,
die als Großteil die Universitä-
ten mit dem Bachelorgrad ver-
lassen sollen. Denn sowohl eine
anwaltliche, richterliche bzw.
Tätigkeit im höheren Verwal-
tungsdienst wäre ohne einen
Masterabschluss ausgeschlos-
sen. Berufliche Betätigungsfel-
der für solche Universitätsab-
solventen müssten erst ge-
schaffen werden. 

Titelerosion 

Daneben kämpfen Hoch- und
Fachhochschulen um die Be-
zeichnung „Bachelor“, weil in-
zwischen auch für Abschlüsse
der beruflichen Weiterbildung,

>

wie beispielsweise Meister, Be-
triebswirte oder Fachkaufleu-
te, ein „Bachelor-(professio-
nell)“ ins Gespräch gebracht
worden ist. 

Die ersten Erfahrungen bei der
Evaluierung der neuen Stu-
diengänge bestärkt die Sicht-
weise der DSTG, die die Ent-
wicklung hin zu Bachelorstu-
diengängen kritisch sieht und
speziell hinsichtlich der mög-
lichen Einführung eines sol-
chen Studienabschlusses an
internen Fachhochschulen der
Steuerverwaltung mit mehr Ri-
siken als Chancen verbunden
erachtet. 

Vergleichbarkeit 
der Studien nicht 
gegeben

Die Konzeption von Bachelor-
studiengängen zielt auf eine
nationale und internationale
Vergleichbarkeit von Hoch-
schulabschlüssen ab. Den Ar-
beitgebern soll dadurch die
Auswahl der Bewerber erleich-
tert werden und den Absolven-
ten die freie Berufswahl. 

Dieses Kriterium ist vor allem
im Bereich der Steuerverwal-
tung belanglos, denn die Aus-
bildung erfolgt für den eige-
nen internen Bedarf und ist
speziell auf die besonderen Be-
dürfnisse des Arbeitgebers
Steuerverwaltung zugeschnit-
ten. Die Eigenheiten des deut-
schen Steuerrechts machen
darüber hinaus einen interna-
tionalen Vergleich der Ab-
schlüsse unmöglich, denn ein
für die deutsche Steuerverwal-
tung geeigneter Absolvent ist
in keinem anderen Land ent-
sprechend einsetzbar. 

Für Absolventen, die nach ihrer
Ausbildung die Steuerverwal-
tung verlassen, verbessert sich
aus Sicht der Verwaltung

>

durch eine mögliche Einfüh-
rung des Bachelors die Wett-
bewerbssituation zu externen
Absolventen in keiner Weise.
Im Gegenteil: Ausgebildete 
Diplom-Finanzwirte waren
und sind in der freien Wirt-
schaft sehr begehrt, weil die
Ausbildung und der Studien-
abschluss dort einen exzellen-
ten Ruf genießt. 

Oberstes Ziel des Bologna-Pro-
zesses soll neben einer Ver-
gleichbarkeit der Studienab-
schlüsse die Verbesserung ei-
ner praxisnahen Berufsausbil-
dung sein. 

Die duale Ausbildung, die be-
reits erfolgreich in der Steuer-
verwaltung durchgeführt wird,
bereitet die Anwärterinnen
und Anwärter auf die tägliche
Arbeit nach dem Ende der Aus-
bildung vor. Mit einer Einfüh-
rung des Bachelors in der Steu-
erverwaltung würde der
Schwerpunkt der Ausbildung
nach Ansicht der DSTG mehr in
Richtung fachtheoretische Stu-
dien verschoben, eine wesent-
liche Absicht des Bachelors –
mehr Praxisnähe zu vermitteln
– würde so ad absurdum ge-
führt. 

Aufteilung in Module
ist nicht umsetzbar

Ein Hauptproblem einer Einfüh-
rung von Bachelorstudiengän-
gen in der Steuerverwaltung ist
die „Modualisierung“ der Aus-
bildung. Abgeschlossene Mo-
duleinheiten, die variabel be-
legbar sein sollen, sollen Flexi-
bilität und internationale Ver-
gleichbarkeit erhöhen. Nach
Ansicht der DSTG zergliedert ei-
ne modualisierte Vermittlung
der Lerninhalte Zusammenhän-
ge und reißt diese unnötiger-
weise auseinander. Skepsis ist
in dem Punkt angebracht, wie

>
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rechts- und steuerwissenschaft-
liche Systematiken ohne fächer-
übergreifende Wissensvermitt-
lung gelehrt werden sollen. 

Eine weitere Frage, die bei der
Diskussion zur möglichen Ein-
führung von Bachelorstudien-
gängen in der Steuerverwaltung
nicht geklärt ist, ist das Schicksal
eines aufbauenden Masterstu-
diengangs, der nahezu jedem
Bachelorabschluss folgt. In der
Steuerverwaltung wäre ein Ba-
chelorabschluss eine Sackgasse,
da die Einführung von Master-
studiengängen nach derzeiti-
gem Stand nicht geplant ist. Es
kann nicht im Interesse der
Steuerverwaltung sein, wenn
Absolventen zu Aufbaustudien-
gängen diese wieder verlassen.

Die Attraktivität der Steuerbe-
amten-Ausbildung und des Ab-
schlusses Diplom-Finanzwirt ist
nach wie vor groß. Für diejeni-
gen, die nach dem Studium in
der Steuerverwaltung tätig sind,
macht es keinen Unterschied, ob
sie ein Diplom oder einen Ba-
chelorabschluss erlangt haben.

Auch der Umstand, dass die
Auswahl der Bewerber bisher
eigenverantwortlich durch die
Steuerverwaltung vorgenom-
men wird, darf nicht vernach-
lässigt werden. Diese Zustän-
digkeit würde bei der Einfüh-
rung von Bachelorstudiengän-
gen auf die Fachhochschulen
übergehen. Es ist fraglich, ob
bei der Auswahl der Bewerber
durch die Fachhochschulen die
besonderen Anforderungen, die
sich aus der Praxis in den Fi-
nanzämtern ergeben, berück-
sichtigt werden können.

Viele offene Fragen und Risiken,
die mit einer Einführung von
Bachelorstudiengängen in der
Steuerverwaltung verbunden
sind, werfen auch im Lichte der
aktuellen Analysen im Bereich
der allgemeinen Hochschul-
landschaft die Frage auf, ob
nicht die Vielfältigkeit von Bil-
dungswegen anerkannt und
herausgestellt werden sollte. �

53. Internationales Finanzsportturnier in Saarbrücken 

Deutschland gewinnt die 
Nationenwertung
Mit einer Riesenüberraschung krönten die deut-
schen Finanzsportler einen organisatorischen
Kraftakt: den Gesamtsieg im Turnier von sieben
Nationen!

> Orga-Teamchef Hermann Leinenbach (Foto links) und der saarländi-
sche Finanzminister Peter Jacoby bei der Eröffnungsfeier des 53. Inter-
nationalen Finanzsportturniers in der Leichtathletikhalle der Hermann
Neuberger Sportschule in Saarbrücken.

> Die erfolgreichen deutschen Sportler nach der Eröffnungsfeier.

Die Deutsche Finanzsporthilfe
war turnusmäßig in 2008
Gastgeber des 53. Internatio-
nalen Finanzsportturniers. Auf
der Suche nach dem  geeigne-
ten Austragungsort half die Er-
fahrung des Deutschlandtur-
niers 2005, das vom Landes-
verband Saar in Saarbrücken
optimal geplant und durchge-
führt worden war. Auf Anfrage
erklärten Hermann Leinenbach
und sein Team sich bereit, die
umfassende Aufgabe zu über-
nehmen, nachdem die Unter-
stützung der Landesfinanzver-
waltung gesichert war und Mi-
nisterpräsident Peter Müller
die Schirmherrschaft über-
nommen hatte. Die Hermann
Neuberger Sportschule bot
sich erneut als vorzüglicher
Rahmen an.

Vom 8. bis 13. Juni 2008 waren
die Finanzsportler aus Belgien,

phäre sollten die sportlichen
Wettkämpfe ausgetragen wer-
den. Mit musikalischer Unter-
stützung durch das Polizeimu-
sikkorps des Saarlandes be-
grüßten Saarlands Finanzmi-
nister Peter Jacoby und Innen-
minister Klaus Meiser in Ver-
tretung des Schirmherrn die
Sportler bei der Eröffnungsver-
anstaltung. 

Für die erste Überraschung
sorgten unsere Tischtennis-
spieler Martin Schlicht, Ralf
Neul, Stephan Zulauf (alle Hes-
sen) und Marius Spohr (Rhein-
land-Pfalz), die gleich im ers -
ten Durchgang gegen Belgien
einen Sieg landeten und damit
gute Laune im Team verbreite-
ten. Auch wenn dies der einzi-
ge Sieg der Künstler an der
Platte bleiben sollte: der un-
dankbare letzte Platz im Tur-
nier konnte endlich einmal ab-
gegeben werden.

Mit fünf Punkten aus sechs
Partien verlief auch für die
Schachspieler Christian Gabriel
(Bayern) und Ralf Schöne

Frankreich, Griechenland, Lu-
xemburg, Österreich, Ungarn
sowie die Vertreter des Gastge-
berlandes „zu Gast bei Freun-
den, willkommen im Saarland“.
In freundschaftlicher Atmos -
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(Brandenburg) der Eröffnungs-
tag optimal. Als Großmeister
(Gabriel) und Internationaler
Meister (Schöne) waren sie von
der Papierform her ohnehin Fa-
voriten, was sie mit Nerven-
stärke auch am Brett bestätig-
ten und damit letztlich über-
zeugend den Mannschaftssieg
errangen.

Die Fußballer hatten am Eröff-
nungstag spielfrei und nutzten
dies zur intensiven Studie der
Gruppengegner, als Vorjahrs-
sieger Belgien nach Rückstand
doch noch deutlich mit 6:1 ge-
gen Luxemburg dominierte.

Die deutschen Farben vertrat
eine Landesauswahl aus
Schleswig-Holstein und Mat-
thias Bente aus Neumünster
schien bei der Spielerauswahl
ein gutes Händchen gehabt zu

burg war im letzten Jahr Drit-
ter geworden, hätte aber mit
drei Toren Unterschied gewin-
nen müssen, um das Spiel um
Platz drei zu erreichen. Jetzt
zeigte sich, wie stark unsere
Fußballer tatsächlich waren,
denn wiederum gelang ein
verdienter 2:1-Sieg und erst-
mals seit 1997 stand wieder
eine deutsche Elf im Endspiel. 

Auch die Tennisspieler schlu-
gen sich bemerkenswert. Mar-
kus Morsch (Saarland), Frank
Weidemann (Bremen) und
Henning Krause (Nordrhein-
Westfalen) lieferten hart um-
kämpfte Spiele ab und beleg-
ten zum Abschluss in einem
hochklassigen Turnier hinter
Griechenland und Österreich
den dritten Platz. 

Das Fußballfinale gegen Frank-
reich fand traditionell vor gro-
ßer Kulisse statt, da alle ande-

> Hohe Konzentration war bei Ralf
Schöne (oben) und Christian Ga-
briel Voraussetzung, um sich gegen
die starke Konkurrenz beim Schach-
turnier durchzusetzen und den Eu-
ropameistertitel zu erringen.

> Großer Jubel herrschte bei den Fußballern aus Schleswig-Holstein über
den Einzug ins Finale.

haben, denn im ersten Spiel
gegen den Titelverteidiger ge-
lang zur Verblüffung der Zu-
schauer nach klugem Spiel ein
2:1-Sieg. Dieses Erfolgserleb-
nis setzte Kräfte frei. Luxem-

> Der Staatssekretär im saarländischen Finanzministerium Gerhard
Wack und DFSH-Vorsitzender Richard Huber mit den Tennisspielern
Markus Morsch, Henning Krause und Frank Weidemann (v.l.), die einen
hervorragenden dritten Platz erreichten.
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ren Wettbewerbe zu diesem
Zeitpunkt abgeschlossen wa-
ren. In diesem Endspiel zeigte
sich aber erneut, wie hoch der
Kräfteverschleiß bereits war.
Das dritte Spiel über 90 Minu-
ten an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen war wie erwartet
torarm. Ein individueller Fehler,
den der Gegner zur Führung
ausnutzte, konnte bei allem
Bemühen nicht mehr ausge-
glichen werden. Wie gut die
Moral der Mannschaft war,
zeigte sich bei der Abschluss-

feier im Losheimer Eisenbahn-
depot. Schon auf der Fahrt mit
der historischen Eisenbahn von
Merzig nach Losheim löste sich
die Enttäuschung und wandel-
te sich in Jubel über den hervor-
ragenden zweiten Platz. 

In der Nationenwertung bedeu-
tete die tolle Leistung des ge-
samten Teams den Mann-
schaftssieg. Dies hat es in der
Geschichte des Internationalen
Turniers bisher erst einmal 
gegeben – in Wien 1979. 

Alle Ergebnisse des 53. Interna-
tionalen Finanzsportturniers
sind im Internet auf der Home-
page der DSTG Saar – www.
dstgsaar.de – im Hauptmenü
unter „FSG Saar“ eingestellt.

Abschließend bleibt ein herz-
licher Dank an die Kolleginnen

und Kollegen aus dem Saar-

land, die mit Orga-Team, Zelt-

bewirtung, Wettkampfleitun-

gen und immer wieder gelob-

ten Hostessen ihren Wahl-

spruch mit Leben erfüllten:

„Zu Gast bei Freunden, will-

kommen im Saarland!“ �

> Zum Abschluss gab es Bestnoten für die hervorragende Turnierorgani-
sation und Komplimente für das Orga-Team von allen Nationen. 

> Die deutsche Mannschaft beim Einmarsch in die Leichtathletikhalle
der  Hermann Neuberger Sportschule in Saarbrücken.

Bei den Personalratswahlen in
Nordrhein-Westfalen, die am 
5. Juni 2008 stattfanden, haben
die Wahlberechtigten die zu-
rückliegende Arbeit der Perso-
nalräte, Bezirkspersonalräte
und des Hauptpersonalrats ge-
würdigt und mit einem überra-
genden Ergebnis den Kandida-
tinnen und Kandidaten der
DSTG ihr Vertrauen für die Zu-
kunft ausgesprochen. So sind
bei der Wahl zum Hauptperso-
nalrat 17 777 Stimmen von
21 475 gültigen Stimmen der

Beamten und Tarifbeschäftigten

auf die Listen der DSTG entfal-

len, was einem Anteil von rund

83 Prozent entspricht. 40 von 45

Mitgliedern in den Stufenvertre-

tungen stellt allein die DSTG. 

Zukünftig entsendet die DSTG

13 von 15 Vertreterinnen und

Vertreter in den Hauptpersonal-

rat. Die DSTG erhielt 11 Sitze im

Beamten- und zwei im Tarifbe-

reich, auf ver.di entfiel jeweils

ein Sitz im Beamten- und einer

im Tarifbereich. Im BPR Rhein-

land erhält die DSTG von 15 Sit-
zen 14, im Beamtenbereich ent-
fallen elf Sitze und im Tarifbe-
reich drei auf die DSTG, ver.di
erhält einen Sitz im Beamten-
bereich. 

Im BPR Münster erhält die DSTG
von 15 Sitzen 13, wobei die DSTG
zukünftig elf Sitze im Beamten-
und zwei im Tarifbereich und
ver.di jeweils einen im Beamten-
und Tarifbereich innehat. 

Der DSTG-Landesvorsitzende
Hans-Werner Kaldenhoff sowie

der Vorsitzende des Bezirks-
verbandes Köln und stellv.
Bundesvorsitzende Manfred
Lehmann, der Vorsitzende des
Bezirksverbandes Westfalen-
Lippe Meinolf Guntermann
und der Vorsitzende des Be-
zirksverbandes Düsseldorf
Marc Kleischmann dankten
den Kolleginnen und Kollegen
für die hervorragende Vorbe-
reitung der Personalratswah-
len 2008 und ihr Engage-
ment, das Grundstock des
 Erfolges ist. �

Bei Personalratswahlen in NRW erzielt
DSTG überragendes Ergebnis
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verband Württemberg-Baden
und Württemberg-Hohen -
zollern)

2. Die Landesverbände

> Bremen,

> Niedersachsen

3. Die Verbände mit anderen
 Bezeichnungen

> Landesverband der Finanz -
beamten in Baden, 

> Verein der Finanzbeamten in
Bayern (VFB) (mit den Bezir-
ken München und Nürnberg),

> Verband der Steuerbeamten
in Gross-Berlin,

> Landesausschuss Württem-
berg-Hohenzollern (mit Nord-
baden und Württemberg zu-
sammen Landesverband
Württemberg-Baden und
Württemberg-Hohenzollern). 

Die Einzelmitglieder

Auch die Zahl der Einzelmitglie-
der wuchs in einem atemberau-
benden Tempo, auf das man
heute nur mit Neid blicken kann.
Bei seiner Gründung zählte der
BDSt rund 8.400 Einzelmitglie-
der. Im Jahre 1950 waren es
17.000. Bereits im Jahre 1951
war die Mitgliederzahl des BDR
fast erreicht: BDSt 1951 =
22.000; BDR 1933 = 23.500.

Die Bundesleitung

Zunächst lag die Geschäftsfüh-
rung des jungen BDSt allein in
den Händen des Bundesvorsit-
zenden. Ausgedehnte Reisen im
ganzen Bundesgebiet, verbun-
den mit einem großen Arbeits-
aufwand, den das tägliche Ge-
werkschaftsgeschäft mit sich
brachte, waren auf Dauer eine
physische Belastung, die dem
fast siebzigjährigen Vorsitzen-
den nicht länger zugemutet
werden konnte.

>

>

Die Satzung sah dann eine Ar-
beitsteilung im geschäftsführen-
den Vorstand (Bundesleitung)
vor: neben dem Bundesvorsitzen
wurde die Funktion eines stell-
vertretenden Bun desvor sit zen -
den und eines Schriftführers ge-
schaffen. 

In der Sitzung des Bundesvor-
standes, dem die Vorsitzenden
der Mitgliedsverbände angehör-
ten, am 5. September 1950 in
Cochem an der Mosel wurde Fo-
ckele zum Bundesvorsitzenden
wiedergewählt und Kollege Fi-
scher aus Tutzing (Oberbayern) –
zugleich Redakteur der Steuer-
Warte – zu seinem Stellvertreter. 

In der Sitzung trat ein junger
Kollege in das Rampenlicht der
BDSt Gewerkschaftsarbeit, der
sein ganzes Leben und seine gro-
ße politische und rhetorische Be-
gabung in den Dienst des BDSt
und der späteren DSTG gestellt
hat: der damals 26jährige Her-
mann Fredersdorf. Fredersdorf
wurde Schriftführer und damit
praktisch Geschäftsführer einer
 Gewerkschaft im Aufbruch. 

Man darf annehmen, dass
 Theodor Fockele und Hermann
Fredersdorf – zwei völlig unter-
schiedliche Naturen – nicht leicht
zueinander fanden. Der eine aus-
gestattet mit einer großen Le-
bens- und gewerkschaftlichen Er-
fahrung – konservativ und reflek-
tierend, der andere jung und
drängend. Beide aber waren in
der Symbiose ihrer Talente und
Eigenschaften ein Glücksfall für
die junge Gewerkschaft. 

Bereits im Jahre 1951 wurde Fi-
scher durch den Vorsitzenden
des Vereins der Finanzbeamten
in Bayern (VFB), Kollegen Kra-
mel, ersetzt, der später Bun -
desvorsitzender des Deutschen
Beamtenbundes und Mitglied

des Deutschen Bundestages
wurde. 

Die Satzung sah vor, dass die
Stellvertreter nur dann tätig
werden, wenn der Bundesvorsit-
zende verhindert ist. Beide Stell-
vertreter brauchten in ihrer
Amtszeit nicht aktiv zu werden,
weil Kollege Fockele ununterbro-
chen im Einsatz war. 

Der Bundesvorstand

Bei der Gründung des BDSt  be -
stand der Vorstand aus den Ver-
tretern der Mitgliedsverbände,
die jeweils eine Stimme hatten -
unabhängig von der Zahl ihrer
Einzelmitglieder.  Eine Konstruk-
tion mit nur schwacher demokra-
tischer Legitimation. Später wur-
de die Satzung geändert. Danach
bestand der Bundesvorstand aus
den Vertretern der Mitgliedsver-
bände, „denen für je 1.000 Mit-
glieder und eine die volle Zahl
1.000 übersteigende Spitze je ein
Vertreter, mindestens aber ein
Vertreter“ zustand. Ende des Jah-
res 1952 bestand der Bundesvor-
stand aus 33 Delegierten. 

Schon damals war klar, dass diese
Satzungskonstruktion nicht lange
aufrecht erhalten bleiben konnte
und zur Verstärkung der demo-
kratischen Legitimation ein grö-
ßerer Delegiertentag in der Sat-
zung verankert werden musste,
der stärker als ein Vorstand in die
Öffentlichkeit ausstrahlt. Dieser
Plan wurde erst viel später ver-
wirklicht: im März 1957 fand in
der Stadthalle in Bad Godesberg
der Erste Steuerbeamtentag statt
mit 132 stimmberechtigten Dele-
gierten (ein Vertreter für je 300
Einzelmitglieder). Damals wurde
Kollege Hermann Fredersdorf
zum ersten Bundesvorsitzenden
gewählt – mit 33 Jahren der jüng-
ste Gewerkschaftsvorsitzende in
der jungen Bundesrepublik
Deutschland. 

Das Vermögen des BDSt

Die Vermögensverhältnisse des
jungen BDSt nach der Gründung
waren bescheiden. Der Beitrag je
Mitglied betrug Ende 1951 mo-

>

>

Die Mitglieds -
gewerkschaften

Der BDSt nahm in der Folgezeit
eine rasante Entwicklung. Im
Laufe des Jahres 1949 erklärte
ein Großteil der Steuerbeamten-
gewerkschaften in der amerika-
nischen und französischen Be-
satzungszone ihren Beitritt, im
September 1950 Steuerbeam-
tenverbände in Bremen und Bay-
ern, und schließlich im Januar
1951 wurde der „Verband der
Steuerbeamten in Groß-Berlin“
Mitglied. Der BDSt konnte nun-
mehr flächendeckend in der
Bundesrepublik operieren – mit
den folgenden Mitgliedsverbän-
den: 

1. Die Bezirksverbände

> Bundesfinanzministerium,

> Düsseldorf (mit Köln und West-
falen zusammen Landesver-
band Nordrhein-Westfalen),

> Hamburg,

> Hessen,

> Koblenz (mit Pfalz zusammen
Landesverband Rheinland-
Pfalz),

> Köln (mit Düsseldorf und
Westfalen zusammen Landes-
verband Nordrhein-Westfa-
len),

> Nordbaden (mit Württemberg
und Württemberg- Hohen -
zollern zusammen Landes -
verband Württemberg-Baden
und Württemberg-Hohen -
zollern),

> Pfalz (mit Koblenz zusammen
Landesverband Rheinland-
Pfalz),

> Schleswig-Holstein,

> Westfalen (mit Düsseldorf und
Köln zusammen Landesver-
band Nordrhein-Westfalen),

> Württemberg (mit Nord baden
und Württemberg- Hohen -
zollern zusammen Landes -

>

Blick in die DSTG-Geschichte
Der Neubeginn in der Bundesrepublik von 1949 bis 1951

Fortsetzung von Ausgabe 5/2008
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natlich 5 Pfennig. Der erste Kas-
senabschluss 1949/1950 schließt
mit Einnahmen von 10.405,31
DM und Ausgaben von 8.066,75
DM. Bei „äußerst sparsamer Ge-
schäftsführung konnte ein Über-
schuss von 2.338,56 DM erwirt-
schaftet“ werden, heißt es im er-
sten Geschäftsbericht. 

Die Gewerkschafts -
zeitung

Die Brücke zu den Einzelmitglie-
dern schlägt die Gewerkschafts-
zeitung. Hier konnte der junge
BDSt auf ein Organ zurückgrei-
fen, das bereits seit dem 1. Juli
1922 über die Gewerkschaftsar-
beit des BDR informiert hatte:
die „Steuer-Warte“. Damals war
die Zeitung ausschließlich Ge-
werkschaftsorgan. Sie überlebte
die Gleichschaltung des BDR
durch die Nationalsozialisten
und  erschien auch in den Jahren
1933 bis 1945 als Organ der
Fachschaft „Reichssteuerverwal-
tung“ im gleichgeschalteten
„Reichsbund der Deutschen Be-
amten“. Die „Steuer-Warte“ war
ein Organ der NSDAP und in den
Parteiapparat integriert – keine
gute Tradition, an die nach dem
Neubeginn im Jahre 1949 hätte
angeknüpft werden können. 

„Die Neue Steuer -
warte“ – Die 
„Steuerwarte“

Die Gewerkschaftszeitung er-
schien zunächst im Juli 1950 un-
ter dem Namen „Die Neue Steuer-
Warte“, herausgegeben vom Ver-
ein der Finanzbeamten in Bayern
(VFB). Als der VFB dem BDSt bei-
trat, übernahm der BDSt das bay-
erische Gewerkschaftsorgan mit
dem  alten Namen „Steuer-Warte“.
„Mit der Herausgabe der Schrift
durch den BDSt ist es gelungen,
unserer Zeitung eine wesentlich
breitere Grundlage zu verschaffen
und sie zum Sprachrohr der Steu-
erbeamtenschaft in der ganzen
Bun desrepublik zu machen“, heißt
es im gemeinsamen Leitwort der
Vorsitzenden von BDSt und VFB. 

Eine große Gestalt der Steuerge-
schichte, ein Verfolgter des Nazi-

>

>

regimes und Oberfinanzpräsident
in Nürnberg, Rolf Grabower,
schrieb damals zum Geleit: 

„Je länger man der Steuerverwal-
tung dient, desto mehr weiß man
um die Bedeutung ihrer ethischen
und wirtschaftlichen Postulate.
Die Steuer soll gleichmäßig, soll
gerecht sein, aber erhaltenswerte
Betriebe nicht zu Grunde richten.
Wer steuerliche Gerechtigkeit und
wirtschaftliche Vernunft gegen-
einander abzuwägen hat, wird
bald finden, dass beide Erforder-
nisse weit mehr innerlich zu-
sammenhängen, als er zunächst
denkt. Immer wird es oft langer
innerer Kämpfe bedürfen, bis der
Angehörige der Verwaltung die
Antwort findet, die er vor seinem
Gewissen verantworten kann.
Denn diese Antwort ist noch
durch einen weiteren Gesichts-
punkt bedingt: Dass ein jeder von
uns an der Stelle, an der er steht,
gegenüber dem Staat und gegen-
über seinem Gewissen verpflich-
tet ist, das abscheuliche Wort zu
Schande zu machen, dass man die
großen Diebe laufen lässt und die
kleinen hängt“. 

Rolf Grabower war von 1926 bis
1932 Leiter des Betriebsprüfungs-
dienstes der Reichsfinanzverwal-
tung und gilt als „Vater der Be-
triebsprüfung“. Als „Dreiviertelju-
de“ wurde er von den Nazis in das
Konzentrationslager Theresien-
stadt verschleppt und dort von
der Roten Armee befreit. 

Die „Steuer-Warte“ erschien zu-
nächst im Verlag Max Schick in
München, und später im neuge-
gründeten Steuerbeamtenver-
lag. Sie war überwiegend Ge-
werkschaftsorgan und wurde
später insoweit durch die
„Bundesnachrichten“ abgelöst -
die Keimzelle des heutigen DSTG
magazins. Seitdem ist sie aus-
schließlich Fachorgan. Sie entwi-
ckelte sich zur größten Steuer-
fachzeitschrift in Europa.

Die Teamarbeit im BDSt

Die BDSt-Bundesleitung, die
praktisch nur aus dem Vorsitzen-
den und dem Bundesschriftfüh-

>

rer bestand, konnte die Fülle der
gewerkschaftlichen Aufgaben
nicht allein erledigen. So wurden
den Mitgliedsverbänden be-
stimmte Sachen zur Bearbeitung
zugewiesen, die sie eigenständig
erledigten (Vororte). Durch diese
Regelung wurde eine enge Ver-
bindung zwischen den Mit-
gliedsverbänden und der Bun -
desleitung geschaffen. Es ent -
wickelte sich eine effektive Team -
arbeit auf allen Feldern der Ge-
werkschaftsarbeit von der Steu-
erpolitik bis zum Dienstrecht.

BDSt-Forderung: 
Die Steuerverwaltung
als Bundessteuerver-
waltung

Ein besonderer Schwerpunkt der
berufspolitischen Arbeit war die
Forderung, die Steuerverwal-
tung als Bundessteuerverwal-
tung zu organisieren. Insbeson-
dere die Steuerbeamten, die die
Reichsfinanzverwaltung erlebt
hatten, kritisierten die föderale
Finanzverfassung. „Damit ist das
fortschrittliche Werk Erzbergers
zum Nachteil der Verwaltung
und damit des Staates in die Zei-
ten vor 1918 rückentwickelt
worden“, heißt es im BDSt-Ge-
schäftsbericht 1951. 

Allerdings hatte sich in den Län-
dern und Bezirken eine gewerk-
schaftliche Infrastruktur gebil-
det, die darauf ausgerichtet war,
wichtige gewerkschaftliche The-
men, wie z. B. die Besoldung und
das Dienstrecht, mit den Landes-
regierungen und den Abgeord-
neten der Landtage zu verhan-
deln – ein „Machtzuwachs“
gegenüber den Operationsfel-
dern in der Reichsfinanzverwal-
tung, wo den Mitgliedsverbän-
den des BDR im wesentlichen or-
ganisatorische Aufgaben zuge-
wiesen waren. „Mit Rücksicht
auf die zu erwartenden Schwie-
rigkeiten einzelner Mitgliedsver-
bände ist die Forderung nach ei-
ner Bundessteuerverwaltung zu-
rückgestellt worden. Die Bun -
desleitung erhielt jedoch den
Auftrag, weiterhin alles zu tun,
um die Einheitlichkeit der Ver-

>

waltung auf beamtenrechtli-
chem und steuerfachlichem Ge-
biet zu erhalten oder, wo sie be-
reits zerstört worden ist, wieder-
herzustellen“, so resignierend
der Geschäftsbericht 1951. 

Auch für Bundesfinanzminister
Fritz Schäffer (1888 – 1967) hat-
te die Bundessteuerverwaltung
eine hohe politische Priorität.
Staatssekretär Hartmann präzi-
sierte dessen Auffassung in ei-
nem Schreiben vom 27. Januar
1950 an den BDSt: „Der Bund
hat bei den Steuern zwar das
Gesetzgebungsrecht, aber nicht
die Verwaltung. So fehlt ihm die
notwendige Wechselwirkung
mit der Praxis. Bei nicht gleich-
mäßig intensiver Verwaltungs-
praxis in den finanzstarken und
den finanzschwachen Ländern
besteht die Gefahr der Bildung
von Steueroasen, die dann von
der Wirtschaft schnell erkannt
und ausgenutzt werden. Wenn
die Finanzverwaltung wieder
einheitlich werden soll, werden
wir keinen Widerstand leisten“. 

Das „Gesetz über die Fi-
nanzverwaltung“

Organisatorisches Fundament
für die Finanzverwaltung in
Bund und Ländern ist das „Ge-
setz über die Finanzverwaltung“
vom 6. September 1950. Wie in
der Reichssteuerverwaltung
wurden in der Mittelstufe Ober-
finanzdirektionen geschaffen,
die sowohl als Bun desbehörden
als auch als Landesbehörden
fungieren. Während die Besitz-
und Verkehrsteuerabteilungen
den obersten Landesbehörden
unterstellt sind, sind andere Ab-
teilungen (z. B. die für die Zölle
und Verbrauchsteuern zuständi-
ge Abteilungen) unmittelbar
dem Bundesfinanzministerium
als oberster Finanzbehörde des
Bundes zugeordnet. Der Oberfi-
nanzpräsident ist Bundes- und
Landesbeamter in Personalunion
(„Januskopf“). 

Auf der Ortsebene hatten sich
bereits unmittelbar nach dem
Kriege die Finanzämter spontan
gebildet. Durch das Finanzver-

>



DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

15

B
li

ck
 i

n
 d

ie
 G

e
sc

h
ic

h
te

> DSTG magazin | Juli/August 2008
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Erweiterung unseres Beratungsstellennetzes 
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Lohnsteuerhilfeverein • Bundesgeschäftsstelle
Bahnhofstr. 16 a • 59065 Hamm
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Ferner wurden ausgewertet: „Die Neue Steuer-Warte“ 1950 sowie die „Steuer-
Warte“ 1951

Rechtsprechung über die Ent-
scheidungen der Steuerverwal-
tung gewährleistet.

„Zu diesem Bindeglied der Steu-
erverwaltung kommt als weitere
einheitliche Klammer der freiwil-
lige Zusammenschluss der weit-
aus überwiegenden Mehrheit
der Steuerbeamten im Bund
Deutscher Steuerbeamten, der
sich seit seiner Gründung mit be-
sonderem Nachdruck für die ein-
heitliche Verwaltungspraxis und
das Zusammengehörigkeitsge-
fühl aller Verwaltungsangehöri-
gen über die Ländergrenzen hin-
weg einsetzt“, würdigt Pausch
die Rolle des jungen BDSt. 

Steuerpolitik: Einkom-
men- und Körper-
schaftsteuer 

Auch die Steuerpolitik hielt den
BDSt in seinen Gründerjahren in
Atem. Erstmalig für das Kalen-
derjahr 1949 wurde auf gesetz-
licher Grundlage ein Lohnsteuer-
jahresausgleich durchgeführt.
Werbungskosten und Sonder-
ausgaben konnten dort berück-
sichtigt werden. 

Das Gesetz zur Änderung des
Einkommensteuer- und Körper-
schaftsteuergesetzes vom April
1950 schuf einen neuen Steuer-
tarif. Er brachte Steuerentlastun-
gen bis zu 28,6 % – eine notwen-
dige Korrektur der Steuerpolitik
der drei westlichen Besatzungs-
mächte. Im übrigen wurden u. a.
die Sonderausgabenpauschbe-
träge angehoben, die Steuerbe-
freiungen neu gefasst und die
Begünstigung bei nicht entnom-
menen Gewinnen neu geregelt.
Steuerentlastungen insgesamt:
900 Millionen DM. 

Wie zu erwarten, legten die Ho-
he Kommissare ein Veto gegen
das Gesetz ein. Nach zähen Ver-
handlungen zwischen Bundes-
kanzler Konrad Adenauer und
Bundesfinanzminister Fritz
Schäffer mit den drei Hohen
Kommissaren nahmen diese
 ihren Einspruch zurück, nach-
dem von deutscher Seite u. a.
der Ausgleich des Haushalts

>

1950/1951 und die Einführung
einer Luxussteuer zugesichert
worden war, zu der es aber spä-
ter nicht gekommen ist. 

Schon damals wurde beklagt,
dass das Steuerrecht immer stär-
ker für außerfiskalische Zielset-
zungen, zur Steuerung der Wirt-
schaftspolitik, Wohnungsbaupoli-
tik usw. eingesetzt wird und nicht
nur „zur Erzielung von Einkünf-
ten“ wie es § 1 der Reichsabgabe-
nordnung vorsah. Schon damals
wurde die Grundlage für unser
kompliziertes Steuerrecht gelegt,
das die Insider heute als Steuer-
chaos wahrnehmen. 

Ausblick 

Unmittelbar nach der Gründung
trat der BDSt als Bundesfachver-
band dem DBB als Spitzenorga-
nisation und Dachverband bei.
Gemeinsam waren politische
Weichen im Dienstrecht und in

>

der Besoldung zu stellen. Denn
die Besoldung war nach dem
Stand der Besoldungsreform von
1927 festgeschrieben und mus-
ste den wirtschaftlichen Verhält-
nissen angepasst werden. Ein
neues Beamtenrecht musste ge-
schaffen werden. Die Mitbestim-
mung war in der privaten Wirt-
schaft durchgesetzt. Im öffent-
lichen Dienst musste ein darauf
zugeschnittenes Modell gefun-
den werden. 

Die berufspolitische Arbeit von
BDSt und DBB auf diesen Fel-
dern nach dem Kriege war inten-
siv und spannend. Sie wurde
nachhaltig und erfolgreich ge-
leistet mit großer Akribie und
Sachverstand. Wir wollen in die-
ser Fortsetzungsreihe später
daran erinnern. 

Dr. Paul Courth, 
Bonn-Bad Godesberg

waltungsgesetz wurden sie „le-
galisiert“. Kernstück ihrer Aufga-
be: Die örtliche Verwaltung der
Besitz- und Verkehrsteuern. Der
jeweilige Geschäftsumfang wur-
de durch die oberste Finanzbe-
hörde bestimmt. So wurde die
Zuständigkeit einzelner Finanz-
ämter auf die Verwaltung be-
stimmter Steuern oder auf die
Wahrnehmung bestimmter Auf-
gaben beschränkt (z. B. Fachäm-
ter für Körperschaften oder Ver-
kehrsteuern). „Wie schon in der
Weimarer Zeit sind auch heute
wieder die Finanzämter Haupt-
stützpunkte der Steuerverwal-
tung geworden“, würdigt der Fi-
nanzhistoriker Alfons Pausch die
zentrale Bedeutung der Finanz-
ämter für die Steuerverwaltung
auf allen Ebenen. 

Hohes Maß an Bun -
deseinheitlichkeit
durch Artikel 108 des
Grundgesetzes

Durch Art. 108 des GG sind sechs
Klammern geschaffen worden,
die über den Widerstand der Be-
satzungsmächte hinweg ein
höchstmögliches Maß an Einheit-
lichkeit der Steuerverwaltung in
Bund und Ländern gewährleisten
sollten – als Rudiment der Reichs-
steuerverwaltung. Pausch hat sie
benannt:

1. Einheitlicher Behördenaufbau
nach der bewährten Dreistufig-
keit, wie sie 1919 für die Reichs-
finanzverwaltung von Erzberger
maßgebend war.

2. Einheitliches Besteuerungs-
verfahren auf der Grundlage der
fortgeltenden Reichsabgabe-
nordnung aus dem Jahre 1919.

3. Einheitliche Ausbildung der
Steuerverwaltung, wie sie eben-
falls schon im Erzbergerschen
Gesetz über die Reichs finanz -
verwaltung vorgesehen war.

4. Überwachungs- und Wei-
sungsrecht des Bundes im Falle
der Auftragsverwaltung durch
die Länder. 

5. Einheitliche allgemeine Ver-
waltungsvorschriften.

6. Einheitliche Finanzgerichts-
barkeit, die eine einheitliche

>
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> TAUSCHECKE

> StI z. A. (A 9) aus Schleswig-Holstein sucht aus familiären Gründen eine/n
Tauschpartner/in aus Niedersachsen/Hamburg. Tel.: 01 75/9 19 16 73.

> Steuersekretärin (A 6) aus Rheinland-Pfalz sucht Tauschpartner aus dem Be-
reich Sachsen-Anhalt (OFD-Magdeburg). Versetzungsantrag ist bereits gestellt.
Ringtausch möglich. Bitte melden unter 01 79/1 22 28 94.

> StAF (A 11) aus Baden-Württemberg sucht DRINGEND aus familiären Gründen
einen Tauschpartner aus dem Bereich NRW (OFD Münster) Ringtausch sicher
auch möglich Versetzungsantrag ist gestellt. Bitte melden unter 
01 71/7 05 36 34 oder per mail mousespam@gmx.net 

> Steuerinspektorin (A9) aus NRW sucht dringend aus familiären Gründen ei-
ne/n Tauschpartner/in aus Hessen / OFD Frankfurt am Main. Ringtausch sicher
auch möglich. Versetzungsantrag wurde gestellt. Bitte meldet Euch unter 
02 71/48 90–24 51. 

> StOS`in (A 7) aus dem Saarland sucht aus familiären Gründen dringend
Tauschpartner/in aus Baden-Württemberg (bevorzugt FA Pforzheim, Calw, Kar-
lsruhe, Böblingen, Stuttgart, Ludwigsburg). Versetzungsantrag wurde gestellt.
Ringtausch möglich. Bitte meldet Euch unter 01 71/1 23 13 71.

> Steuersekretär (A 6) aus dem Saarland sucht dringend eine/n Tauschpart-
ner/in aus Rheinland-Pfalz, OFD Koblenz, FA Kaiserslautern. Versetzungsantrag
ist bereits gestellt. Ringtausch ist möglich. Bitte meldet Euch unter 
01 79/6 62 60 82

> Steuersekretärin (A6) aus dem Saarland sucht dringend eine/n Tauschpart-
ner/in aus Rheinland-Pfalz, OFD Koblenz, FA Kaiserslautern. Versetzungsantrag
ist bereits gestellt. Ringtausch ist möglich. Bitte meldet Euch unter
01 76/65 91 15 53

> Steuersekretärin (A 6) aus Hessen sucht aus familiären Gründen einen
Tauschpartner/in aus Schleswig-Holstein. Auch Ringtausch möglich. Verset-
zungsantrag wurde gestellt. Bitte meldet Euch unter 01 52/02 07 74 33.

> Amtsrat (A12) aus Hessen sucht aus familiären Gründen eine/n Tauschpart-
ner/in aus Nordrhein-Westfalen. Versetzungsantrag wurde bereits gestellt. 
Bitte meldet Euch unter 01 70/5 25 89 17 oder verset-
zung_he_nrw@onlinehome.de

> StI´in (A 9) aus dem Bundesland Brandenburg sucht dringend eine/n Tausch-

partner/in aus Sachsen-Anhalt, ggf. auch im Wege des Ringtausches. Verset-

zungsantrag wurde bereits gestellt. Da eine Versetzung nahe an Berlin (FA

Potsdam) ggf. möglich wäre, wäre das vielleicht auch eine Alternative für je-

manden, der eigentlich nach Berlin möchte. Interessenten bitte melden unter

01 77/7 67 43 19 oder h_friedrich80@yahoo.de

> Steuerobersekretärin (A 7) aus Schleswig-Holstein sucht aus familiären Grün-

den dringend einen Tauschpartner/in aus NRW (OFD Münster). Ringtausch wä-

re möglich. Der Versetzungsantrag wurde bereits gestellt. Bitte meldet euch

bei mir unter 01 63/15 33 69 0 oder per E-Mail an fxstratmann@aol.com

> StHS`in (A 8) sucht aus familiären Gründen dringend eine/n Tauschpartner

aus Berlin bzw. Brandenburg nach Baden-Württemberg oder optional nach

Hessen (Ringtausch). Versetzungsanträge wurden bereits gestellt. Bitte mel-

den unter privat 0 30/50 01 49 28 oder 01 70/1 98 74 57

> St`in z. A. (A 9) aus Niedersachsen (OFD Hannover, FA Peine) sucht aus fami-

liären Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus Brandenburg. Verset-

zungsantrag ist bereits gestellt. Bitte meldet Euch bei mir unter 

0 1 76/21 17 86 18 oder am Wochenende unter 03 56 03/75 97 93.

> Steuerinspektorin z. A. (A 9) aus NRW, OFD Münster, sucht aus familiären

Gründen dringend eine/n Tauschpartner/in aus Schleswig-Holstein. Verset-

zungsantrag ist bereits gestellt. Bitte meldet euch unter 01 62/9 41 25 50.

> StHS´in (A 8) aus Schleswig-Holstein möchte in Baden-Württemberg z.B. FA

Ulm arbeiten. Wer möchte auch den AP tauschen? Versetzungsantrag ist ge-

stellt. FN-Nr. 04 31/69 02 27 62, mobil 01 51/12 74 36 97

> StHSin (A 8) aus Thüringen sucht dringend aus familiären Gründen eine/n

Tauschpartner aus Bayern. Auch Ringtausch möglich. Versetzungsantrag wur-

de gestellt. Bitte meldet Euch unter 01 78/7 96 54 59 oder 

wagnerdeutschland@gmx.de

> StI’in aus Bayern sucht dringend aus familiären Gründen eine/n Tauschpart-

ner/in aus Berlin, ggf. auch im Ringtausch. Ein Versetzungsantrag ist bereits

gestellt. Bitte melden unter: 01 63/23 79 835 oder 0178/46 60 900

Im Rahmen einer Feierstunde,
zu der die DSTG BV Westfalen-
Lippe geladen hatte, wurde
der stellvertretende Bundes-
vorsitzende Helmut Overbeck
nach 30-jähriger Tätigkeit in
der Personalvertretung am 
30. Juni 2008 aus dem aktiven
Dienst der Finanzverwaltung
Nordrhein-Westfalen verab-
schiedet.

Angefangen als Personalver-
treter im Finanzamt Witten
im Jahr 1978 führte sein Weg
1981 über den Bezirksperso-
nalrat bei der Oberfinanzdi-
rektion Münster und ab 1990

Tarifurgestein Overbeck aus dem 
aktiven Dienst verabschiedet

> Der Abteilungsleiter Personal, Organisation und Automation im Fi-
nanzministerium, Ministerialdirigent Axel Spies (li.), der Hauptperso-
nalratsvorsitzende Hans-Jürgen Schnieber und der Vorsitzende des Be-
zirksverbandes Westfalen-Lippe, Meinolf Guntermann (re.), hoben den
großen Sachverstand, die Verlässlichkeit und Kollegialität Overbecks
(2. v. r.) hervor und wünschten ihm für seine weitere gewerkschaftliche
Tätigkeit viel Erfolg.

in den Hauptpersonalrat beim
Finanzministerium NRW. Hier
hat sich Overbeck über 18 Jah-
re, davon 14 Jahre als stellver-
tretender Vorsitzender und
Experte im Tarif- und Arbeits-
recht insbesondere für die
über 7 000 Tarifbeschäftigten
in den Finanzämtern des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, mit
großem Erfolg engagiert.
Zahlreiche tarifliche Verbesse-
rungen sowie die Überleitung
von 1 000 Angestellten mit
Zeitarbeitsverträgen in Dauer-
arbeitsverhältnisse tragen
Overbecks Handschrift. �




